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Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen
Hoheit des Großherzogs.

Ordensverleihungen .
Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich

unter dem 1 . Oktober d . I .
allergnädigst bewogen gefunden :

dem' Generaldirector des Vereins für Bergbau und Gußstahlfabrikativn, Commerzienrath
L. Baare in Bochum , das Ritterkreuz erster Classe mit Eichenlaub und

dem Director der Sternwarte in Leipzig, Professor Dr . Karl Bruhns , das Ritterkreuz
erster Classe AllerhöchstJhres Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen .

Seine Königliche Hoheit der Großherzvg haben Sich
unter dem 4. Oktober d. I .

allergnädigst bewogen gefunden :
dem Kaiserlich Russischen wirklichen Staatsrath von Poggenpohl , Hofmarschall Ihrer

Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Marie von Rußland , Herzogin von Leuchtenberg , das Groß¬
kreuz, und
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dem Kaiserlich Russischen Staatsrath B a l l u s s e ck , Keor ^taire des Commandements Ihrer

Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Marie von Rußland , Herzogin von Leuchtenberg , das Com -

mandeurkreuz zweiter Ükfjt AllerhöchstJhres Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen .

Medaillenverleihungen .

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich
unter dem 21 . September d. I .

allergnädigst bewogen gefunden :

dem Hauptlehrer Johann Ebert in Neckarelz Und

dem Hauptlehrer Alban Krotz in Neuenburg

die kleine goldene Verdienstmedaille zu verleihen .

Erlaubniß zur Annahme fremder Orden .

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen

gefunden , dem Professor Dr . Vincenz Czerny in Freiburg und - dem Revisor Drach bei der

Generaldirection der Großherzoglichen Staatseisenbahnen die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß

zur Annahme und zum Tragen des ihnen von Seiner Majestät dem König von Bayern verliehenen

Verdienstkreuzes für die Jahre 1870/71 zu ertheilen .

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen gefunden ,

dem Großherzoglichen Hauptmann a . D . Ernst Freiherrn Böcklin von und zu Böcklinsau

in Freiburg die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen des ihm von

Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser und König von Preußen verliehenen Johanniterordens zu

ertheilen . _

Dien st nach richten .
Seine Königliche Hoheit der Großherrog haben Sich

unter dem 2 . Oktober d . I .

allergnädigst bewogen gefunden :

den Professor Robert Salzer am Realgymnasium in Karlsruhe zum Vorstande der höheren

Bürgerschule in Heidelberg zu ernennen ;
die Bezirksärzte Dr . Karl Georg Langsdorf in Neckarbischofsheim und Dr . Rudolf Ris

in Gengenbach unter Anerkennung ihrer dem Staate treu geleisteten Dienste in den Ruhestand

zu versetzen.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben mit höchster Entschließung aus

Großherzoglichem Staatsministerium vom 20 . Juni d . I . Nr . 1397 auf die HöchstJhrem Patronat

unterliegende katholische Stadtpfarrei Karlsruhe , Dekanats Ettlingen , dem Pfarrer Joseph

Benz in Eichsel gnädigst zu ernennen geruht und ist derselbe am 26 . September d . I . kirchlich

eingesetzt worden .
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2 . durch den Gerichtshof in Karlsruhe :

Valentin Kaiser von Todtnau ,

Georg Mit sch von Plankstadt ,

August Hämmerle von Rastatt ,
Karl Röck von Ettlingenweier ;

3 . durch den Gerichtshof in Offenburg :

Emil Muser von Freiburg ,
Adam Edelmann von Sinsheim ;

4 . durch den Gerichtshof in Freiburg :

Robert Adler von Freiburg ,

Heinrich Schulz von Ettenheim ;

5 . durch den Gerichtshof in Constanz :

Wilhelm Köhler von Bonndorf ,
Karl Leopold Kaufmann von Walldürn ,

Franz Walter von Constanz,
Friedrich Brehm von Lützelsachsen .

Karlsruhe , den 5 . Oktober 1872 .

Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses , der Justiz und des Auswärtigen .

von Freydorf .

Veto, von Rüdt .

Den Kriegsschadenersatz für Kehl und Altbreisach betreffend .

Die zum Vollzüge des Reichsgesetzes vom 14 . Juni 1871 über Ersatz von Kriegsschäden und

Kriegsleistungen bestellte Commission (Staatsanzeiger vom Jahr 1871 Seite 292 und 293 ) wurde ,

nachdem ste ihre Aufgabe erfüllt hat, aufgelöst und sind nunmehr die noch übrigen Geschäfte nach

Maßgabe des § . 16 der diesseitigen Verordnung vom 22 . Juli 1871 (Gesetzes- und Verordnungs¬

blatt Seite 153 ) von dem Großherzoglichen Bezirksamt Kork zu erledigen.

Karlsruhe , den 3 . Oktober 1872 .

Großherzogliches Ministerium des Innern .

Jolly .
Vät . Wirth .
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Das abgesonderte Hofgut Schöllenbach betreffend.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben mit höchster Entschließung aus

Großherzoglichem Staatsministerium vom 2 . d. M . Nr . 1976 gnädigst zu genehmigen geruht , daß
das zum Amts - und Amtsgerichtsbezirk Buchen gehörige abgesonderte Hofgut Schöllenbach dem
Amts - und Amtsgerichtsbezirk Eberbach zugetheilt werde .

Dies wird mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht , daß die seitherige Verbindung
dieses Hofguts mit der Gemeinde Schlossau aufgelöst und dasselbe der Gemeinde Friedrichsdorf
zugewiesen worden ist .

Karlsruhe , den 5 . Oktober 1872 .

Großherzoglches Ministerium des Innern .
Aus Auftrag des Ministers :

L. Cron.
Vät . Lacher .

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadtgemeinde Mannheim betreffend .

Der Stadtgemeinde Mannheim ist auf Grund des Gesetzes vom 5 . Juni 1860 (Regierungs¬
blatt Nr . XXX .) und im Einverständnisse mit dem Großherzoglichen Ministerium des Großher¬
zoglichen Hauses , der Justiz und des Auswärtigen , sowie der Ministerien des Handels und der

Finanzen durch diesseitige Entschließung vom Heutigen Nr . 18790 die Ausstellung von Schuld¬
verschreibungen auf den Inhaber zur Aufnahme eines Anlehens von

— Fünfmalhundert Tausend Gulden —

gestattet worden .
Die Bestimmungen , unter welchen die Ausgabe dieser Schuldverschreibungen erfolgt und die

Genehmigung hiezu ertheilt worden ist, sind in dem beiligenden Muster einer Partial -Obligation
(Muster A .) enthalten .

Die Partial -Obligationen , die Zinscoupons und die Zinstalons werden nach den beigedruckten
Mustern ( A ., B . und C .) ausgefertigt .

Karlsruhe , den 7 . Oktober 1872 .

Großherzogliches Ministerium des Innern .

Iolly .
Vät . Wirth .
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Zinstermin 1 . Mai
und 1 . November.

Muster A.

Zinsfuß 4^2 %
Stadtwappen.

der

AMgemeinde Mannheim

Gulden Capital
Süddeutsche Währung

als Antheil an dem viereinhalbprocentigen Anlehen von 500,000 fl. vom Jahre 1872, welchesdie Stadtgemeinde Mannheim laut Beschluß des Bürgerausschusses vom 11 . April 1872 zurBestreitung der verschiedenen städtischen Ausgaben für neue Anlagen, Hoch- und Straßenbauten rc.ausgenommen hat.

Durch gegenwärtige Urkunde verpflichtet sich die Stadtgemeinde Mannheim, dem Inhaberdieser Partial - Obligation den Capitalbetrag von . SüddeutscheWährung nach den anderseits folgenden Bestimmungen zu verzinsen und heimzuzahlen.Zur Ausgabe dieser Partial -Obligationen ist die Stadtgemeinde Mannheim durch VerfügungGroßherzvglich Badischen Ministeriums des Innern vom 7. Oktober 1872 Nr. 18790ermächtigt und mit der öffentlichen Beurkundung der einzelnen Schuldverschreibungen ist HerrAmtsrevident Albrecht bei Großherzoglichem Bezirksamt Mannheim beauf¬tragt worden, bei welchem auch die aus das Schuldverhältniß bezüglichen Beweisurkunden , nämlich :1 . das Originalprotokoll über den Beschluß des Bürgerausschusses vom 11. April 1872,womit das durch die Ausgabe dieser Partial -Obligation zu effeetuirende Anlehen gut¬geheißen, und
2. die Originalausfertigung des Erlasses Großherzoglichen Ministeriums des Innern, womitdiesem Beschlüsse die staatliche Genehmigung ertheilt wurde ,hinterlegt worden sind.

Mannheim , den

Der Gemeindersth . Der Stadtraffe -Verrechner.



392 XXXVII .

Nähere Bestimmungen '
über

das 4V/o Anleihen von 500,000 fl. vom Jahre 1872, welches die StadtgemeindeMann¬
heim laut Beschluß des Bürgerausschusses vom II . April 1872 zur Bestreitung verschiedener
städtischer Ausgaben für neue Anlagen , Hoch- und Straßenbauten rc. ausgenommen hat.

8- l .
Für das Anleihen werden

800 Schuldverschreibungen über je 500 fl. Lit. . . . Nr. . . . bis . . .
1000 „ „ „ 100 „ „ . . . „ . . . bis . . .

ausgegeben, welche auf den Inhaber ausgestellt sind .

§ • 2 .

Das Anlehen wird von der Stadtgemeinde Mannheim mit vier und einem halben
Gulden vom Hundert jährlich verzinst . Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich an der Stadt-
casse am 1 . Mai und 1 . November gegen Rückgabe der den Schuldverschreibungen beigegebenen
Zinsanweisungen (Coupons ).

§. 3 .

Das Anlehen ist von Seiten des Gläubigers unaufkündbar. Von Seiten der Stadtgemeinde
kann dasselbe in den ersten drei Jahren ebenfalls nicht gekündigt werden. Nach Umlauf dieser
Zeit amortisirt die Stadt jährlich auf dem Wege der Verloosung mindestens 1% des Anlehens ;
auch ist dieselbe nach Umfluß dieser drei Jahre in gleicher Weise zur Amortisation größerer Capital-
beträge , sowie zur Rückzahlung des ganzen Capitals berechtigt.

§ - 4.

Jeder Partial -Obligation sind zwanzig halbjährige vom 1 . Rovember an laufende Zins¬
anweisungen (Coupons) beigelegt, nebst einem Talon, gegen welchen nach Ablauf von 10 Jahren
weitere Zinsanweisungen ausgegeben werden. "

f

§ . 5 . .

Die Verloosung findet alljährlich am 1 . August öffentlich unter Leitung des ersten Bürger¬
meisters oder seines Stellvertreters und unter Zuzug von zwei Urkundspersonen statt. Das Er-
gebniß der Verloosung wird durch Ausschreiben in zwei Mannheimer Zeitungen, der Karlsruher
und einer Frankfurter Zeitung bekannt gemacht .
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- §. 6.
Die Einlösung der verloosten Obligationen erfolgt bei der Stadtcasse jeweils vom 1 . Novem¬

ber an, gegen Rückgabe derselben und der nicht verfallenen Coupons nebst Talon . Die Verzinsung
der ausgeloosten Obligationen hört mit diesem Tage ( 1 . November ) auf.

Der Unterzeichnete
'

von dem Großherzoglich Badischen Ministerium des Innern durch Ver¬
fügung vom 7 . Oktober 1872 Nr . 18790 in Gemäßheit des Gesetzes vom 5 . Juni 1860 , die
Ausstellung von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend ( Regierungsblatt Nr . XXX .)
beauftragte Amtsrevident Albrecht beglaubigt hiermit Vorstehendes mit dem Anfügen, daß der
Staat durch die ertheilte Genehmigung keine Gewährleistung des Schuldverhältnisses übernimmt.

Mannheim , den
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Muster B .

Coupon

Gulden

er Coupon . halbjähriger Zins aus fl . . Capital des Anlehens vom Jahre 1872

Lit .
ad 500,000 fl.

Nr . . Auf Verfallzeit zahlbar bei der Stadtcaffe Mannheim .

fl. Mannheim , den .
Zins aus t

Stadtcaffe.

Muster C.

Talon

$ ilt§tlllOtt zur Partial -Obligation Lit . Nr .
über

. Gulden Capital zu 4 1/s °/o vom Anleihen von 500,000 fl ., gegen welchen
am . . 18-. weitere Zinsanweisungen ausgegeben werden.

Mannheim, den

Der Stadtcaffe-Verrechaer.

?
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Die Wahl des Dekans für die Diöcese Breiten betreffend.

Von der Diöcesansynode Breiten wurde der bisherige Dekan , Stadtpfarrer Schnell in
Breiten , auf weitere sechs Jahre zum Dekan dieser Diöcese erwählt und hat diese Wahl gemäß
§ . 52 der Kirchenverfassung die Bestätigung des evangelischen Oberkirchenraths erhalten .

Karlsruhe , den 7 . Oktober 1872 .

Großherzogliches Ministerium des Innern .
Iolly .

Veil . Wirth .

Die Ertheilnng von Erfindungspatenten betreffend.

Nachbezeichneten Personen sind Erfindungspatente unter Vorbehalt der Rechte Dritter , welchedie Priorität der Erfindung nachzuweisen vermögen oder diese künftig verbessern werden , ertheiltworden . Dies wird mit dem Anfügen bekannt gemacht , daß Zuwiderhandlungen gegen diese Patente
auf Antrag der Patentinhaber gemäß § . 135 des Polizeistrafgesetzbuchs nebst Confiscation des
nachgefertigten Gegenstandes an Geld bis zu 300 fl . bestraft werden :

unter dem 11 . September d. I .

an Juan A m a n n in Bilbao für den von ihm erfundenen , durch Zeichnung und Beschreibungerläuterten Apparat zur mechanischen Wiedergabe von Musikstücken auf Klavieren und anderen
Tastinstrumenten ;

unter dem 18 . September d. I .

an W . A . Buß in Magdeburg für den von ihm erfundenen , durch Zeichnung und Beschreibungerläuterten Wassermesser ,
an Johann Schmitt in Coblenz für die von ihm erfundene , durch Zeichnung und Beschrei¬

bung erläuterte calorische Kraftmaschine ,
an George Fr ^ ric Eugöne Kastner und Albert Lavignac in Paris für das von ihnen

erfundene , durch Zeichnung und Beschreibung erläuterte musikalische Instrument , „ Pyrophon "
genannt ,

an Ernst Müller in Chemnitz für die von ihm erfundene , durch Zeichnung und Beschreibung
erläuterte neue Construction einer Seidenlumpen -Entsaserungsinaschine ,

an Gustav Kall meyer , Fabrikant in Bremen , für die von ihm erfundene , durch Zeichnung
und Beschreibung erläuterte Knopflochnähmaschine ,
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cm Siegfried Marcus in Wien für den von ihm erfundenen , durch Zeichnung und Be¬

schreibung erläuterten transportabeln Leuchtgaserzeugungsapparat;

unter dem 19. September d. I .

an Edwin D. Brainard und Hugo Nehrlich in Karlsruhe für die von ihnen erfundene ,
durch Zeichnung und Beschreibung erläuterte Einrichtung zur Abführung von Dunstniederschlägen
aus Eishäusern, Eisschränken , Gähr- und Lagerkellern ,
sämmtliche auf die Dauer von drei Jahren.

Karlsruhe , den 1. Oktober 1872.

Großherzogliches Handelsministerium,
von Dusch.

Veit. Sachs .

Druck und Berlag von Milsch * *«gri in «« Uruhe .
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